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wasser Wasser in den See fließen wird.

Der PHOENIX See gilt als Talsperre (Stauanlage) im 
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soweit statt, als dies von der oberen Wasserbehörde 
im Einvernehmen mit dem Gewässereigentümer aus-
drücklich zugelassen wird.

Zukünftige Eigentümerin des PHOENIX Sees ist die 
Stadt Dortmund.

Der PHOENIX See verfügt u. a. über Anlegestellen für 
Segel-, Tret-, Paddel- und Ruderboote.
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Von den Bestimmungen dieser Verordnung bleiben 
sonstige Regelungen des geltenden Rechts, insbeson-
dere Ge- und Verbotsregelungen sowie Nutzungsbe-
schränkungen (z. B. des Natur-, Landschafts-, Forsts- 
und Fischereirechtsrechts) unberührt.

Aufgrund des § 34 LWG und des § 30 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz – OBG) wird im Einvernehmen 
mit der Stadt Dortmund als zukünftiger Gewässerei-
gentümerin folgender Gemeingebrauch zugelassen und 
für die Benutzer geregelt:

§ 1 Geltungsbereich

Die vorliegende Verordnung erstreckt sich auf den 
PHOENIX See und seine Uferanlagen sowie der aus der 
anliegenden Gemeingebrauchsgebietskarte ersichtli-
chen öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen.

Der Geltungsbereich (im folgenden Erholungsgebiet) 
ist in der anliegenden Gemeingebrauchsgebietskarte 
gekennzeichnet.

Jedermann ist berechtigt das Erholungsgebiet im Rah-
men der geltenden Nutzungsvorschriften zu betreten. 
Mit dem Betreten des Erholungsgebietes erkennt der 
Besucher diese PHOENIX See Verordnung an.

Verordnung und Gemeingebrauchsgebietskarte liegen 
vom Tage des Inkrafttretens (§ 15 dieser Verordnung) 
zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
aus

1. bei der Bezirksregierung Arnsberg (Obere Wasserbe-
hörde)

2. beim Oberbürgermeister der Stadt Dortmund (Unte-
re Wasserbehörde)

3. beim Oberbürgermeister der Stadt Dortmund (zu-
künftiger Gewässereigentümer).

§ 2 Befahren mit Wasserfahrzeugen

(1)  Das Benutzen des PHOENIX Sees mit Wasserfahr-
zeugen jeder Art ist nur mit Genehmigung der Stadt 
Dortmund gestattet.

 Die Genehmigung wird auf Antrag von der Stadt 
Dortmund gegen Zahlung einer Gebühr erteilt. Die 
Höhe der Gebühr ergibt sich aus einer noch vom 
Rat der Stadt Dortmund zu beschließenden Gebüh-
renordnung.

(2)  Eine Genehmigung kann nur für folgende Bootsar-
ten erteilt werden:

• Segelboote bis 20 m² Segelfläche und einer Mess-
zahl bis 14 m²

• Ruderboote und Paddelboote

• Tretboote (nur im Rahmen gewerbemäßiger Ver-
mietung)

(3)  Nicht zugelassen sind:

• Schlauchboote und schlauchbootähnliche Was-
serfahrzeuge

• Wasserfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. 
Dies betrifft auch unbemannte Wasserfahrzeuge, 
wozu auch Modellboote gehören. Ausgenommen 
sind jedoch:

• Aufsichts- und Arbeitsboote der Stadt Dort-
mund und der Emschergenossenschaft.

• Begleit- und Rettungsboote beim Training und 
bei Regatten, soweit sie im Einzelfall unter Wi-
derrufsvorbehalt zugelassen worden sind.

(4)  Jede Genehmigung kann aus Gründen des Wohls 
der Allgemeinheit oder zum Schutz von Natur und 
Umwelt versagt, mit Nebenbestimmungen versehen 
oder widerrufen werden.

(5)  Die Nutzung des PHOENIX Sees unterliegt zusätz-
lich zu dieser Verordnung der von der Stadt Dort-
mund zu erlassenden Seesatzung, einsehbar beim 
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund (zukünfti-
ger Gewässereigentümer).

§ 3 Befähigungsnachweise

Segelboote und die in § 2 genannten Wasserfahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren dürfen nur von Personen ge-
führt werden, die einen entsprechenden Befähigungs-
nachweis (Segel- bzw. Motorbootschein) erbringen.

Bei Segelbooten, die den PHOENIX See im Rahmen ei-
nes Lehrganges einer Segelschule benutzen, muss die 
ausbildende Person diesen Nachweis erbringen.

§ 4 Allgemeine Anforderungen  
an Wasserfahrzeuge

Die Fahrzeuge dürfen keinen größeren Tiefgang haben 
als 1,40 Meter und keine größere Länge als 6,70 Meter 
ohne Ruder und Bugspriet.

§ 5 Befahrbarer Bereich

Die schutzbedürftigen Bereiche sind durch Bojenket-
ten gekennzeichnet. Das Befahren ist hier verboten.

Bei Veranstaltungen kann der PHOENIX See ganz oder 
teilweise für den allgemeinen Bootsverkehr gesperrt 
werden.

§ 6 Verkehrsvorschriften

Alle Fahrzeuge haben vom Einlauf- und Überlaufbau-
werk sowie von durch Bojen, Ketten oder sonst kennt-
lich gemachten Sperrflächen einen Mindestabstand von 
10 m einzuhalten. In der Zeit von einer Stunde nach 
Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang 
ist Fahrzeugverkehr nicht erlaubt.

Außerhalb der zugelassenen Anlege- und Einlassstel-
len dürfen Fahrzeuge nicht am Ufer anlegen. Das Fest-
machen von Booten und anderen Wasserfahrzeugen an 
Bojen ist verboten.

Bei Wassersportveranstaltungen haben alle Fahrzeuge 
den an der Wassersportveranstaltung teilnehmenden 
Fahrzeugen auszuweichen und die vom Gewässerei-
gentümer getroffene Regelung für die Benutzung der 
Wasserwege zu beachten.

Eine Nutzung bei Hochwasserereignissen (Abschlag 
aus der Emscher in den See) ist nicht gestattet.

§ 7 Baden, Surfen, Tauchen und Eissport

Baden, Tauchen, Surfen und Eissport werden nicht als 
Gemeingebrauch zugelassen.

§ 8 Fischen, Angeln

Die Rechte zur Ausübung der Fischerei werden von der 
Eigentümerin durch Vertrag vergeben. Im Übrigen ist 
das Fischen und Angeln im PHOENIX See verboten.

§ 9 Füttern von Wasservögeln, Fischen  
und sonstigen Wildtieren

Das Füttern von Wasservögeln, Fischen und sonstigen 
Wildtieren ist nicht gestattet.

§ 10 Grillen und offenes Feuer

Grillen und offenes Feuer sind in den unter § 1 be-
schriebenen PHOENIX See – Flächen untersagt.
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§ 11 Sonstige Nutzung

Andere Nutzungen und Veranstaltungen, die in dieser 
PHOENIX See Verordnung nicht genannt sind, bedür-
fen in jedem einzelnen Fall der Genehmigung der Stadt 
Dortmund.

§ 12 Haftung

Die Benutzer des PHOENIX Sees und seiner Uferan-
lagen sowie der öffentlichen Grünanlagen haften der 
Stadt Dortmund für alle aus der Benutzung entstehen-
den Schäden unabhängig vom Verschulden.

Die Benutzung des in § 1 bezeichneten Erholungsge-
bietes erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre 
Kinder.

Über die Besonderheit des Gewässers wie z. B. Untie-
fen, Strömungen, typische Windverhältnisse hat sich 
jeder in eigener Verantwortung Kenntnis zu verschaf-
fen.

§ 13 Ausschluss vom PHOENIX See

Bei einem Verstoß gegen die Vorschriften der PHOENIX 
See Verordnung oder einer im Einzelfall ausgesproche-
nen Genehmigung nach § 11 kann vorübergehendes 
oder dauerhaftes Benutzungsverbot ausgesprochen 
bzw. die Genehmigung widerrufen werden.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

(1) Wer entgegen § 8 Abs. 1 WHG eine Benutzung ohne 
behördliche Erlaubnis oder Bewilligung ausübt oder 
einer vollziehbaren Auflage einer Erlaubnis oder 
Bewilligung zuwiderhandelt, handelt ordnungswid-
rig nach § 103 Abs. 1 Nr. 1  Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG).

(2) Wer ohne Genehmigung der Stadt Dortmund Schiff-
fahrt auf dem PHOENIX See ausübt oder gegen die 
Auflagen einer Schifffahrtsgenehmigung verstößt, 
handelt ordnungswidrig nach § 161 Abs. 1 Nr. 9 
LWG.

(3) Wer ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen 
Auflagen nach § 99 LWG Anlagen, insbesondere 
Steganlagen, errichtet oder wesentlich verändert, 
handelt ordnungswidrig nach § 161 Abs. 1 Nr. 17 
LWG.

(4) Wer gegen Vorschriften der §§ 3 bis 10 dieser Ver-
ordnung verstößt, handelt ordnungswidrig nach  
§ 161 Abs. 1 Nr. 8 LWG und § 31 OBG.

(5) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen 
können mit Geldbußen bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden.

§ 15 In-Kraft-Treten

Diese Verordnung wird im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg veröffentlicht und tritt am 1. 9. 
2011 in Kraft mit Ausnahme des Gemeingebrauchs für 
die Wasserfläche (in anliegender Gemeingebrauchs-
gebietskarte blau dargestellt); hier ist der Gemeinge-
brauch ab dem 1. 4. 2012 zulässig.

Sie gilt auf die Dauer von 10 Jahren und tritt am 31. 8. 
2021 außer Kraft.

Arnsberg, den 16.  August 2011

54.03.01.07 - PHOENIX See 2011

Bezirksregierung Arnsberg 
als obere Wasserbehörde

gez. Dr. Gerd Bollermann

Regierungspräsident

(947) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 349

BekAnntmAchungen

3
kommunal-Angelegenheiten

485.  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
 zur Bereitstellung von telefonischen  

Servicecenter-Dienstleistungen zwischen der 
Kreisstadt Unna und der Stadt Dortmund 

Kreisstadt Unna Personal und Organisation,  
Rathausplatz 1, 

59423 Unna, vertreten durch den  
Bürgermeister Herrn Werner Kolter 

und der 
Stadt Dortmund, Ostwall 64, 44137 Dortmund,  

vertreten durch den Oberbürgermeister  
Herrn Ullrich Sierau

Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
wird aufgrund des § 1 i. V. m. den §§ 23 ff. des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 
1. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. Mai 2009 (GV. NRW S. 298, 326) 
geschlossen. 

Die Kooperationspartner beabsichtigen, die telefonische 
Servicequalität der Kreisstadt Unna zu verbessern. Dies 
soll in mehreren Stufen erfolgen. Es ist zunächst beab-
sichtigt, testweise die klassische Telefonvermittlung in 
begrenztem Umfang durch das durch die Stadt Dort-
mund betriebene Servicecenter erledigen zu lassen. 
Der telefonische Service soll für die Kreisstadt Unna im 
Hinblick auf das Pilotprojekt D115 ausgebaut werden.

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

(1)  Vereinbarungsgegenstand ist die testweise Über-
nahme des Telefonservices für die Kreisstadt Unna 
durch das von der Stadt Dortmund betriebene Ser-
vicecenter sowie die Wahrnehmung der in § 2 und 
3 beschriebenen Aufgaben. 

 Die Abwicklung der im Servicecenter der Stadt 
Dortmund für die Kreisstadt Unna eingehenden 
Anrufe erfolgt:

• unter Einsatz der in Dortmund eingesetzten 
Hard- und Softwareausstattung

• zu den in den nachfolgenden Paragrafen genann-
ten Bedingungen

• in den Räumlichkeiten des Servicecenters der 
Stadt Dortmund unter Verwendung der dort be-
reits vorhandenen technischen Einrichtungen 
und gilt dauerhaft für den Betrieb 

• unter Nutzung der auch für die Stadt Dortmund 
vorhandenen Funktionsbereiche (Teamstruktu-
ren, DV-Management, Wissens- und Qualitätssi-
cherung, Training usw.) 

§ 2 Aufgaben der Stadt Dortmund

(1)  Die Stadt Dortmund stellt sicher, dass das Service-
center für die aus der Kreisstadt Unna kommenden 
Anrufe von Montag – Donnerstag in der Zeit von 
7.30 – 16.00 Uhr und Freitag in der Zeit von 7.30 – 
12.30 Uhr erreichbar ist. Außerhalb der Servicezei-
ten erfolgt eine Bandansage der Kreisstadt Unna. 
Die Stadt Dortmund strebt an, während dieser Zei-
ten alle für den Kooperationspartner eingehenden 
Anrufe im Servicecenter entgegenzunehmen. Hier-
bei wird berücksichtigt, dass den realen Bedingun-
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gen eines Servicecenter-Betriebes Rechnung getra-
gen werden muss. Die Wartetoleranz der Anrufer 
und die daraus resultierenden Abbrecher wie auch 
technisch bedingte Abbrecher können nicht beein-
flusst werden. 

(2)  Die Stadt Dortmund verpflichtet sich, folgende Auf-
gaben zu übernehmen: Der Anruf wird qualifiziert 
an die Sachbearbeitung der Kreisstadt Unna wei-
tervermittelt, soweit dies gewünscht ist, bzw. wird 
die Rufnummer herausgegeben. 

(3) Die Begrüßung erfolgt nach Abstimmung mit der 
Kreisstadt Unna.

(4) Die Stadt Dortmund verpflichtet sich, die festgeleg-
ten Statistiken (s. Anlagen 1 -3) zusammenzustel-
len und diese der Kreisstadt Unna zuzuleiten. 

(5) Eine Vermittlung an Mobilfunktelefone findet nicht 
statt. 

§ 3 Aufgaben der Kreisstadt Unna

(1) Die Kreisstadt Unna leitet die Anrufe in Form einer 
klassischen Rufumleitung extern auf die ACD-An-
lage des Servicecenters der Stadt Dortmund um.

(2) Die Kreisstadt Unna verpflichtet sich, die zu beaus-
kunftenden Dienstleistungen aufzubereiten und 
zur Verfügung zu stellen. Die Inhalte werden ak-
tualisiert, sodass jederzeit eine richtige Auskunfts-
erteilung möglich ist. Außerdem wird sie die Auf-
bereitung der Inhalte bei Bedarf oder Anforderung 
aus Dortmund optimieren. 

(3) Die Kreisstadt Unna stellt für die telefonische Wei-
tervermittlung das Organigramm und ein Tele-
fonbuch mit folgenden Inhalten (s. Anlage 4) als 
CSV- oder Excel-Datei zur Verfügung und wird 
regelmäßig (z. B. monatlich) eine aktuelle Fassung 
liefern. 

(4) Die Kreisstadt Unna verpflichtet sich zur fristge-
rechten Zahlung gem. § 6 dieser Vereinbarung. 

(5) Die Kreisstadt Unna verpflichtet sich, im Bedarfs-
fall für die im Servicecenter der Stadt Dortmund 
eingesetzten Beschäftigten auf eigene Kosten Schu-
lungen zu spezifischen Themen durchzuführen. 

(6) Die Kreisstadt Unna benennt für die Zusammen-
arbeit mit der Stadt Dortmund konkrete und ent-
scheidungsbefugte Ansprechpartner für sämtliche 
Bereiche (z. B. DV-Angelegenheiten, Qualitätssi-
cherung usw.). 

(7) Das Anrufvolumen kann derzeit nicht beziffert wer-
den. 

(8) Die Kreisstadt Unna ist verpflichtet, die Rufumlei-
tung und Sonderaktionen, bei denen es ein Hinweis 
auf die durch die Stadt Dortmund zu bedienende 
Rufnummer gibt, mit einer angemessenen Vorlauf-
zeit anzukündigen. 

§ 4 Zusammenarbeit

Die Kooperationspartner arbeiten vertrauensvoll zu-
sammen und informieren sich gegenseitig in vollem 
Umfang über alle wesentlichen Umstände, die mit der 
Leistungserbringung zusammenhängen. Auftretende 
Probleme werden unverzüglich und einvernehmlich ge-
regelt.

§ 5 Technik

(1)  Die Übernahme der Anrufe erfolgt, indem die Ruf-
nummer 02303 103-0 auf das Servicecenter der 
Stadt Dortmund umgeleitet wird. 

(2)  Zur Bearbeitung der Anrufe ist ein funktionieren-
des, aktuell gepflegtes elektronisches Telefonbuch 
erforderlich. Die Stadt Dortmund bindet die zur 
Verfügung gestellten Dateien (Telefonverzeichnis 
im gängigen Format) in die vorhandenen Systeme 
ein.

(3)  Die Kreisstadt Unna hat auf ihre Kosten für die 
technische Anbindung und Anpassung der in Dort-
mund eingesetzten Software-Lösungen zu sorgen, 
soweit erforderlich. Die Kooperationspartner er-
möglichen die technischen Verknüpfungen unter 
Beachtung eines sicheren elektronischen Daten-
verkehrs. Der Stadt Dortmund obliegt die Wartung 
und Pflege der im Servicecenter eingesetzten Soft- 
und Hardware sowie die rechtskonforme Sicherung 
der Datenbestände.

(4)  Die Kooperationspartner verpflichten sich, geplante 
bzw. bevorstehende Änderungen der technischen 
Infrastruktur mit einer Vorlaufzeit von mindestens 
3 Monaten bekannt zu geben. Es ist gemeinsam si-
cherzustellen, dass die eingesetzte Technik in den 
Schnittstellen kompatibel bleibt.

§ 6 Entgelte

(1)  Für die durch die Stadt Dortmund erbrachten te-
lefonischen Dienstleistungen wird ein Erstattungs-
betrag von 1,24 EUR pro Telefonminute vereinbart 
(Nachbearbeitungszeiten werden nicht gesondert 
berechnet). In diesem Betrag sind alle Kosten, wie 
z. B. Personal-, Sach-, DV- sowie Vermittlungskos-
ten zu gewünschten Gesprächspartnern über ex-
terne Rufnummern enthalten.

(2)  Tarifsteigerungen bei den Personalkosten sowie 
nachgewiesene Kostensteigerungen bei den Sach- 
und Gemeinkosten sind vom Kooperationspartner 
zu tragen. Der Tarifsteigerung kann einem Monat 
nach Bekanntgabe widersprochen werden. Es gel-
ten die unter § 10 genannten Bedingungen. 

(3)  Die Kreisstadt Unna trägt ggf. einmalige Kosten für 
technische Systemanpassungen. Für ggf. weitere 
Entwicklungen sind die Kosten zu beziffern und 
werden nach dem tatsächlichen Aufwand abge-
rechnet. 

(4)  Die Produktivminuten werden monatlich per Sta-
tistik nachgewiesen. Die Entgelte sind auch monat-
lich nach Vorlage der Rechnung bis zum 20. des 
Folgemonats zu überweisen.

(5)   Umsatzsteuer fällt nicht an (sog. Beistandsleistung 
der Verwaltung). Sollte sich die steuerliche Rechts-
lage aufgrund derzeit nicht erkennbarer Umstände 
ändern, so hat die Kreisstadt Unna die daraus re-
sultierende zusätzliche Belastung zu tragen.

§ 7 Datenschutz

Das Speichern, Nutzen und Übermitteln personenbezo-
gener Daten von aus der Kreisstadt Unna ankommen-
den Anrufen ist nur in dem Umfang zulässig, wie die 
Daten zur Erfüllung der in § 2 dieser Vereinbarung nor-
mierten Aufgaben erforderlich sind. Die im Servicecen-
ter mit der Bearbeitung dieser Daten befassten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind Dritten gegenüber zur 
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Geheimhaltung der Daten verpflichtet. Dies gilt nicht 
in Bezug auf die Übermittlung der Daten an die Kreis-
stadt Unna. Die gespeicherten Daten sind zu löschen, 
wenn ihre Kenntnis zur Aufgabenerfüllung nicht mehr 
erforderlich ist. Nach Ablauf von 6 Monaten werden die 
personenbezogenen Daten aus den gespeicherten und 
abgeschlossenen Vorgängen gelöscht.

§ 8 Behinderung und  
Unterbrechung der Leistung

Soweit die Stadt Dortmund die vereinbarten Leistungen 
infolge Arbeitskampf, höherer Gewalt, Systemausfall 
oder anderer vergleichbarer Umstände nicht erbringen 
kann, treten für die Stadt Dortmund keine nachteiligen 
Rechtsfolgen ein.

Sieht sich die Stadt Dortmund in den übernommenen 
Leistungen behindert, so zeigt sie dies der Kreisstadt 
Unna unverzüglich schriftlich an. Die Kreisstadt Unna 
ist in diesem Falle von ihrer Zahlungspflicht befreit.

Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbre-
chung wegfällt, nimmt die Stadt Dortmund die Leis-
tungen unverzüglich wieder auf.

§ 9 Haftung

(1)  Die Haftungsregelungen nach BGB gelten nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(2)  Die Stadt Dortmund hat die Kreisstadt Unna von 
etwaigen Schadensersatzansprüchen freizustellen, 
die Dritte ihr gegenüber in Bezug auf die Tätigkeit 
der Mitarbeiter/-innen der Stadt Dortmund wegen 
fehlerhafter Auskunftserteilung oder der Nichtein-
haltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
geltend machen. 

(3)  Die Stadt Dortmund haftet nicht für Schäden, die 
aufgrund eines technisch bedingten und von ihr 
nicht zu vertretenden Mangels oder Ausfalls der 
technischen Einrichtungen verursacht worden 
sind. Sie übernimmt auch keine Haftung für Schä-
den, die dadurch entstehen, dass die von der Kreis-
stadt Unna übermittelten Daten und Informationen 
falsch und/ oder unvollständig waren.

§ 10 Inkrafttreten und Beendigung  
der Vereinbarung

(1)  Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung im Regierungs-
amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg, frü-
hestens jedoch zum 1. 5. 2011, in Kraft. 

(2)  Die Vereinbarung wird über einen Testzeitraum 
von 6 Monaten geschlossen. Erfolgt spätestens  
1 Monat vor Ablauf keine Kündigung der Vereinba-
rung, verlängert sich die Vereinbarung unbefristet. 
Sie kann dann mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Ablauf des Quartals gekündigt werden.

(3)  Bei vorzeitiger Beendigung dieser Vereinbarung 
werden die der Stadt Dortmund bis dahin entstan-
denen Kosten und erbrachten Leistungen in Rech-
nung gestellt.

(4)  Bei einer Tarifsteigerung kann die Kreisstadt Unna 
die Vereinbarung 3 Monate nach Bekanntgabe der 
Tarifsteigerung schriftlich kündigen. 

(5)  Die Städte verpflichten sich, auftretende Proble-
me bei der Abwicklung dieser Vereinbarung un-
verzüglich und einvernehmlich zu regeln. Kommt 
eine Einigung nicht zu Stande, verpflichten sich 

die Städte, die Aufsichtsbehörde(n) zur Schlichtung 
anzurufen (vgl. auch § 30 GkG). 

(6)  Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 11 Änderung und Ergänzungen

Die Kooperationspartner verpflichten sich, die Inhalte 
dieser Vereinbarung erneut zu verhandeln, wenn we-
sentliche Änderungen der beschriebenen Leistung in 
qualitativer oder quantitativer Hinsicht absehbar oder 
eingetreten sind.

Änderungs- bzw. Erweiterungswünsche können nach 
Vertragsabschluss nur schriftlich und in beiderseiti-
gem Einverständnis über Inhalt und möglicherweise 
Mehr- oder Minderaufwendungen vereinbart werden.

Falls die durchzuführenden Arbeiten sich durch Grün-
de verzögern, die von einer Vertragspartei zu verant-
worten sind, trägt die jeweilige Vertragspartei den 
Mehraufwand.

§ 12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen in dieser Vereinbarung ent-
haltenen Bestimmungen. Sofern die unwirksame Be-
stimmung nicht ersatzlos entfallen kann, verpflichten 
sich die Vertragspartner, die unwirksame Bestimmung 
durch eine solche zu ersetzen, die der beabsichtigten 
Zielsetzung am nächsten kommt. Dieses gilt entspre-
chend, soweit sich die Vereinbarung als lückenhaft er-
weist.

Dortmund, den 18. Juli 2011 Unna, den 12. Mai 2011

Stadt Dortmund Kreisstadt Unna 

Der Oberbürgermeister Der Bürgermeister

gez. Sierau gez. Kolter

Stadtrat Erster Beigeordneter
 und Stadtkämmerer

gez. Steitz gez. Mölle

Genehmigung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 
Bereitstellung von telefonischen Servicecenter-Dienst-
leistungen zwischen der Kreisstadt Unna und der Stadt 
Dortmund wird hiermit gemäß § 24 Abs. 2 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – GkG – vom  
1. 10. 1979 (GV. NRW S. 621) in der zurzeit geltenden 
Fassung (SGV. NRW 202) genehmigt.

Arnsberg, den 10. August 2011 
31.1.6–02 

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

 L. S. gez. Normann

Bekanntmachung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und 
meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 
3 GkG öffentlich bekanntgemacht.

Arnsberg, den 10. August 2011 
31.1.6–02 

Bezirksregierung Arnsberg

Im Auftrag:

 L. S. gez. Normann

(3030) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 351
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Anlage 4 
 
Kreisstadt Unna Telefonbuch 
Nachname,Vorname: Mustername, Mustervorname 
Titel: 
Telefon (Büro): 02303 / 103 - 0 
Handynummer: 
Fachbereich/Bereich: 1-10-2 / 
Textliche Bezeichnung: Personal und Organisation 
Aufgaben: Organisation, Telekommunikation, Stell. Datenschutzbeauftragte, 
Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie 
Position: 
Buchstaben oder Zuständigkeitsbereich innerhalb der Aufgabe 
GL: 
Straße / Dienstgebäude: Rathausplatz 1 
FAX-Nummer: 
Zimmer Nr. : 145 
eMail-Adresse: 
Öffnungszeiten: 
standard 
speziell montags - donnerstags: 8.00 - 12.00 und 13.30 - 15.45 Uhr 
freitags 8.00 - 12.30 Uhr 
erstellt am : 23.12.2010 10:20:58 
letzte Bearbeitung am : 23.12.2010 10:20:58 
Hinweise für die Zentrale Stichwortverzeichnis (bitte max. 1 Zeile eingeben): 
Organisation; Telekommunikation; Stell.; 
Datenschutzbeauftragte; Projekt; 
EU-Dienstleistungsrichtlinie; Personal und 
Organisation 
Für doline: Kommentare / Hinweise 
Nutzer Rückruf DB Ja Nein 
Link zu anderen Dokumenten / Internet: 

486.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 20. 4. 2011 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 302 658 190 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 302 658 190 wird für kraftlos er-
klärt.

B 25/11

Bochum, 8. 8. 2011

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 357

487.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhanden gekommene, am 20. 4. 2011 aufgebo-
tene Sparurkunde Nr. 360 406 565 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparurkunde Nr. 360 406 565 wird für kraftlos er-
klärt.

D 26/11

Bochum, 8. 8. 2011

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 357

488.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 28. 4. 2011 aufgebote-
ne Sparkassenbuch Nr. 343 210 365 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 343 210 365 wird für kraftlos 
erklärt.

M 27/11

Bochum, 15. 8. 2011

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 357

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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489.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhanden gekommene, am 28. 4. 2011 aufgebote-
ne Sparkassenbuch Nr. 307 259 754 ist bis zum Ablauf 
der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Das Sparkassenbuch Nr. 307 259 754 wird für kraftlos 
erklärt.

Sch 28/11

Bochum, 15. 8. 2011

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 358

490.  Aufgebot der Sparkasse Geseke

Der Inhaber des von der Sparkasse Geseke ausgestell-
ten Sparkassenbuches Nr. 30 338 347 wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens bis zum 
18. 11. 2011, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Geseke, 18. 8. 2011

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(54) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 358

491.  Aufgebot der Sparkasse Sprockhövel

Die von der Sparkasse Sprockhövel ausgestellten Spar-
kassenbücher 

Nr. 30 166 656 

Nr. 30 166 870 

sind verloren gegangen.

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit 
aufgefordert, innerhalb von drei Monaten ihre Rechte 
unter Vorlage der Sparkassenbücher geltend zu ma-
chen, da sonst die Sparkassenbücher für kraftlos er-
klärt werden.

Sprockhövel, 12. 8. 2011

Sparkasse Sprockhövel

  Der Vorstand  L. S.

gez. Unterschrift

(80) Abl. Bez. Reg. Abg. 2011, S. 358

 Auflösung eines Vereins

Westfälischer Schmallenberg, 17. 8. 2011 
Schieferverband e. V.

Als jeweils alleinvertretungsberechtigte Liquidatoren 
des eingetragenen Vereins „Westfälischer Schieferver-
band e. V.“ machen wir die Auflösung des Vereins be-
kannt und ersuchen die Gläubiger, etwaige Ansprüche 
bei uns anzumelden:

Ernst Guntermann, Wehrscheid 17, 57392 Schmallenberg, 
Frank Tommes, Lengenbeck 2, 57392 Schmallenberg.

 (48)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE



Amtsblatt Nr. 34/2011   359   



360   Amtsblatt Nr. 34/2011

Erscheint wöchentlich: Amtsblatt mit Öffentlichem Anzeiger, Abo (eMail oder Post): 13,60  je Halbjahr.

Einrückungsgebühren für eine Veröffent lichung im Umfang von:

bis  100 mm = 0,40  pro mm,
bis  300 mm = 0,30  pro mm,
über  300 mm = 0,29  pro mm.

Die genannten Preise enthalten 7 % Mehrwertsteuer.

Abonnement-Bezug durch die Deutsche Post AG oder per eMail: hoffschulte@becker-druck.de
Einzelstücke werden nur durch  F. W. Becker GmbH, 59821 Arnsberg, Grafenstraße 46,
zum Stückpreis von 2,50  inkl. Mehrwertsteuer und Versand ausgeliefert.

Herausgeber: Bezirksregierung Arnsberg, 59817 Arnsberg, Postfach, Tel. (0 29 31) 82 26 20, Telefax (0 29 31) 8 24 03 86

Druck, Verlag und Vertrieb: 
F. W. Becker GmbH
Grafenstraße 46 · 59821 Arnsberg
Tel. 0 29 31/52 19-0 · Fax 0 29 31/52 19-33

Einsendungen für das Regierungsamtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger sind nur an die Bezirksregierung
– Reg.-Amtsblatt – in 59817 Arnsberg, Postfach, zu richten. Redaktionsschluss: Freitag der Vorwoche, 12.00 Uhr.

becker druck, Postfach 51 02, 59801 Arnsberg

K 1288 – Postvertriebsstück DPAG – Entgelt bezahlt




